Beispiel für eine Drittbegünstigtenklausel im Rahmen des „Garantiesysteem Tracering Vleeskalveren“ („Garantiesystem Rückverfolgung Fleischkälber“, „GTSKV“)   gemäß Artikel 23b der Kontroll- und Sanktionsvorschriften 

„Wenn und insoweit die Fleischkälber vor der Lieferung an Name des Mitglieds zu irgendeinem Zeitpunkt (egal, wann und von wem) importiert wurden oder werden, gilt das Folgende: Für jedes Fleischkalb, für das in Zusammenhang mit dem Transport in die Niederlande ohne Verpflichtung oder freiwillig vollständig die Bestimmungen in der zu diesem Zeitpunkt geltenden Version des „Garantiesysteem Tracering Vleeskalveren“ („Garantiesystem Rückverfolgung Fleischkälber“, „GTSKV“) erfüllt wurden, wird Name des Händlers/Importeurs der Stichting Kwaliteitsgarantie Vleeskalversector (SKV) eine von der SKV verhängte Geldbuße in der Höhe von EUR 34,- bezahlen. Das GTSKV ist Teil des „Controle- en Sanctiereglement SKV 1999“ („Kontroll- und Sanktionsvorschriften SKV 1999“) und zu finden auf der Website der SKV (www.skv.info). Für die Behandlung von Streitigkeiten in Bezug auf die oben genannte Geldbuße ist, unter Ausschluss des Zivilgerichts, die „Geschillencommissie Kwaliteitsgarantie Vleeskalversector“ („Schlichtungsausschuss Qualitätsgarantie Fleischkälbersektor“) mit Sitz im Büro des niederländischen Marktverbandes für Tierfutter und handelnd gemäß „Geschillenreglement SKV 1991“ („Schlichtungsregelung SKV 1991“) zuständig. In Abweichung von Obigem wird die oben genannte Geldbuße nicht gegen Name des Händlers/Importeurs verhängt, wenn und insoweit die Geldbuße kraft einer von Name des Händlers/Importeurs erstellten, gültigen Drittbegünstigtenklausel zugunsten der SKV, die dasselbe bezweckt wie das Vorliegende, gegen jene Person, von der Name des Händlers/Importeurs die fraglichen Fleischkälber bezogen hat, verhängt werden kann, sofern Name des Händlers/Importeurs Letzteres innerhalb von drei Werktagen, nachdem er von der SKV über die geplante Geldbuße informiert wurde, zur Zufriedenheit der SKV schriftlich nachweist. Wenn sich die Drittbegünstigtenklausel, aufgrund derer eine Geldbuße nicht gegen Name des Händlers/Importeurs verhängt wurde, zu irgendeinem Zeitpunkt als ungültig erweist, wird die Geldbuße danach gegen Name des Händlers/Importeurs verhängt. Die vorliegende Drittbegünstigtenklausel zugunsten der SKV wird hiermit im Namen der SKV von Name des Mitglieds akzeptiert.“
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